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Beitrags und Gebührenliste des DSHV      Stand 24.01.2009 
 
Deutscher Shire Horse Verein e.V.  – 87463 Reicholzried –Illerstraße 5–Tel. 08374586970 –Fax. 08374586970 
 
 
Mitgliedsbeiträge des DSHV als Jahresbeiträge 
--Ordentliche Mitglieder     €   70,00  (bei Eintritt im laufenden Jahr anteilig x/12 je Monat) 
--Familienbeitrag, eheähnliche Lebensgemeinschaften  € 110,00  (bei Eintritt im laufenden Jahr anteilig x/12 je Monat) 
   (für Familienangehörige; Kinder bis 18 Jahren) 
--Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (Nachweis erforderlich) €   40,00  (bei Eintritt im laufenden Jahr anteilig x/12 je Monat) 
   (gilt nicht für Shire-Besitzer) 
 
Der Bezug der Shire Nachrichten ist in der Mitgliedschaft enthalten, ebenso der freie Eintritt zur Bundeszuchtshow des DSHV. Die 
deutsche Übersetzung der Zuchtbuchordnung der Shire Horse Society ist bei der DSHV Geschäftsstelle erhältlich. 
 
 
Sonstige DSHV Gebühren 
Mahngebühren 
-- für die 1.Mahnung   €5,00   --für die 2.+3. Mahnung jeweils   €10,00 
 
Kostennoten für Eintragungen in das Stutbuch der Shire Horse Society 
Für Eintragungen in das Stutbuch der Shire Horse Society (SHS) werden von der Stutbuchstelle für Deutschland nachfolgende Beträge 
erhoben. Bei nicht gezahltem Mitgliedsbeitrag werden automatisch die Kostennoten für Nichtmitglieder berechnet. Ohne Mitgliedschaft 
wird ein erhöhter Beitragssatz fällig. 
Die Rechnungsbeträge sind ausschließlich per Überweisung unter Nennung der Rechnungsnummer auf das Konto des Deutschen Shire 
Horse Vereins zu bezahlen, Eine Einzugsermächtigung kann hier nicht akzeptiert werden. 
(Konto-Nr.: 1508008020 bei VR Bank Bergisch Gladbach e.G. , BLZ 370 626 00;
BIC: GENODED1PAF 
IBAN: DE7537062600158008020) 
 
Alle Pferde müssen ein registriertes Präfix (=Zuchtstätten-/Züchtername) haben. Es empfiehlt sich, die Anmeldung eines Präfixes vor 
der Registrierung eines Fohlens vornehmen zu lassen, damit keine unzulässigen oder schon vergebenen Namen benutzt werden. 
 
 
 Letzter Termin für Eintragungen ins Stutbuch des lfd. Jahres: Neue Regelung ab 24.01.2009 

Bis spätestens 30. November des darauf folgenden Jahres 
 

RUBRIK (M)*1 (N)* KOSTENNOTE  BEMERKUNG 
    
1) Präfix (M)     49,-- €  Erklärung s.o. 
 (N)   129,-- €   
    
2)  Hengstanwärter Meldung (M)    59,-- €  Pferdepass – C-Papier 
 (N)  159,-- €   
    
3) Hengsteintragung Zuchtbuch    
     1. Inspektion als Zweijähriger (M)    99,-- €  Abstammungsprüfung erforderlich*2 
 (N)  225,-- €  Vorstellung zur Inspektion 

erforderlich 3 
     1. Inspektion als Dreijähriger (M)    99,-- €   
 (N)  225,-- €   
     2. Inspektion 5/6.jährig (M)  59,50 €   
 (N) 125,-- €     
4) Stuteneintragung  Zuchtbuch    
      Im Geburtsjahr od. Jährling (M)    59,-- €  Abstammungsprüfung erforderlich*4 
 (N)   125,-- €  = Pferdepass 
      2jährig od. älter (M)  205,-- €   
 (N)  375,-- €   
    
5)  Alle Übrigen (Wallache, (M)    59,-- €  Pferdepass & Geburtsbescheinigung 
      mögliche A-/B-Stuten) (N)   159,-- €   

 
 

                                                 
1 (M) =Mitglieder  (N)=Nichtmitglied    
2 Unterlagen für die Abstammungsprüfung werden von der Stutbuchstelle des DSHV ausgegeben. 
3 Inspektion der Hengstanwärter erfolgt bei der Deutschen Shire Horse Bundeszuchtshow 
4 Unterlagen für die Abstammungsprüfung werden von der Stutbuchstelle des DSHV ausgegeben.  
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Andere Eintragungen und Administrationen 
    
6) Besitzerwechsel (M)    29,50 €   
Stuten, Hengste, Wallache (N)    105,-- €   
    
7) Doppel der Papiere (M)    65,-- €  Ausgabe nur mit Zustimmung des 

Editing Commitee in GB5 
 (N)   165,-- €   
    
8) Deckscheine (M)    20,-- €  Max. 200,-- €/Jahr 
 (N)    20,-- €  Max. 200,-- €/Jahr 
    
 
  
 
 
 

                                                 
1* (M) =Mitglieder  (N)=Nichtmitglied    
2Unterlagen für die Abstammungsprüfung werden von der Stutbuchstelle des DSHV ausgegeben. 
3 Inspektion der Hengstanwärter erfolgt bei der Deutschen Shire Horse Bundeszuchtshow 
4 Unterlagen für die Abstammungsprüfung werden von der Stutbuchstelle des DSHV ausgegeben.  
5 Die Besitzverhältnisse müssen nachgewiesen werden 




